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(2) Mit dem Wahlvorschlag sind einzureichen:
a) eine kurze schriftliche Begründung für jeden Kan

didaten,
b) eine schriftliche Erklärung des Kandidaten, daß er 

kein Ablehnungsrecht hat bzw. ein solches Ableh
nungsrecht nicht geltend machen will,

c) eine Bescheinigung des Rates der Gemeinde, des 
Stadtbezirkes oder der Stadt, daß der Kandidat 
wählbar ist.

§ 5
(1) Der Direktor des Gerichts hat zu prüfen, ob die 

eingegangenen Wahlvorschläge den gesetzlichen Vor
aussetzungen des Schöffenamtes entsprechen.

(2) Scheidet auf Grund der Überprüfung ein Kandi
dat aus, so ist der zuständige Ausschuß der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland in Kenntnis zu 
setzen.

§ 6
Als Schöffen sollen nur solche Bürger vorgeschlagen 

werden, die sich vorbehaltlos für den Sieg des Sozia
lismus in der Deutschen Demokratischen Republik ein- 
setzen und der Arbeiter-und-Bauem-Macht treu erge
ben sind. Sie müssen sowohl in ihrem beruflichen als 
auch außerberuflichen Leben vorbildlich sein und das 
Vertrauen der Werktätigen genießen.

§ 7
(1) Die Schöffen für die Kreisgerichte werden in 

öffentlichen Versammlungen wie folgt gewählt:
a) Werktätige aus den' Betrieben durch die wahlbe

rechtigten Angehörigen des Betriebes;
b) Mitglieder von sozialistischen Produktionsgenos

senschaften durch die wahlberechtigen Mitglieder 
dieser Produktionsgenossenschaften;

c) alle anderen Bürger durch die wahlberechtigten 
Einwohner ihrer Gemeinde, Städte oder Stadtbe
zirke.

(2) Für die Vorbereitung und Durchführung der 
öffentlichen Wahlversammlungen in den Betrieben ist 
der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, für alle ande
ren Versammlungen sind die jeweiligen Ausschüsse der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland ver
antwortlich.

(3) Eine Woche vor dem vom Minister der Justiz 
für den Beginn der Nachwahl festgelegten Termin ist 
die Kandidatenliste beim Rat des Kreises oder Stadt
bezirkes und beim Kreisgericht oder Stadtbezirksgericht 
zur öffentlichen Einsichtnahme auszulegen. Außerdem 
sind in allen Gemeinden und in den Betrieben, in denen 
Schöffenwahlversammlungen stattfinden, die Namen 
der Kandidaten durch Aushang bekanntzugeben, die in 
diesen Versammlungen vorgestellt werden. Einwendun
gen der Bürger gegen einzelne Kandidaten sind dem 
Direktor des Kreisgerichts, der über die Einwendungen 
entscheidet, mündlich oder schriftlich mitzuteilen.

§ 8
(1) Die Schöffennachwahl für die Bezirksgerichte fin

det in öffentlicher Sitzung des Bezirkstages statt.

(2) Sie erfolgt durch Abstimmung über die gesamte 
Kandidatenliste. Wird gegen die Wahl einzelner Kan
didaten Widerspruch erhoben, so ist über diese Kandi
daten einzeln abzustimmen.

(3) Im übrigen erfolgen die Vorbereitungen zur Wahl, 
die Vornahme der Abstimmung, die Feststellung des 
Wahlergebnisses usw. nach den für die Beschlüsse des 
Bezirkstages geltenden Bestimmungen.

§ 9
Na di Durchführung der Wahlen setzt der Direktor 

des Gerichts die Bürger, die zu Schöffen gewählt wur
den, von ihrer Wahl schriftlich in Kenntnis. Die ge
wählten Schöffen werden gemäß § 49 GVG in Listen 
aufgenommen.

§ 10

Die den Gerichten zugeteilten Schöffen werden bei 
jedem Gericht in einer gemeinsamen Sitzung durch den 
Direktor des Gerichts feierlich verpflichtet.

§ И
Uber Einsprüche gegen Entscheidungen der Direkto

ren der Gerichte entscheidet der Minister der Justiz.

§ 12
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 19. Dezember 1961

Der Minister der Justiz
I. V.: R a n k e  

Stellvertreter des Ministers

Anordnung 
zur Verhütung der Kinderlähmung.

Vom 30. Dezember 1961

In Fortsetzung der im Jahre 1960 begonnenen oralen 
Immunisierung der Bevölkerung gegen Kinderlähmung 
wird für die Durchführung dieser Schutzmaßnahme im 
Jahre 1962 folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Kinder des Geburtsjahres 1961 sind ab vollende

tem 2. Lebensmonat gegen Kinderlähmung zu immuni
sieren, sofern diese Immunisierung noch nicht er
folgt ist.

(2) Die Immunisierung gemäß Abs. 1 besteht in der 
Einnahme von 2 Tropfen (0,1 ml) des Impfstoffs in 
Trinkwasser, Fruchtsaftwasser oder mit etwas Zucker.

(3) Die Immunisierung gemäß Abs. 1 erfolgt 3mal in 
Abständen von 4 bis 6 Wochen getrennt gegen die 
Typen I, III und II des Erregers der Kinderlähmung.

(4) Die Immunisierung wird in der Zeit vom 20. Ja
nuar bis zum 20. April 1962 durchgeführt.

§ 2
Kinder und Jugendliche im Alter von 1 Jahr bis zur 

Vollendung des 22. Lebensjahres, die in den Jahren 1960 
und 1961 an keiner oralen Immunisierung gegen Kinder
lähmung teilgenommen haben, unterliegen ebenfalls der 
dreimaligen Immunisierung gemäß § 1 Absätzen 2 bis 4.

§ 3
(1) Kinder und Jugendliche im Alter von 1 Jahr bis 

zur Vollendung des 22. Lebensjahres, die im Jahre 1961 
erstmalig den oralen Impfstoff erhielten, werden 1962 
erneut immunisiert, um den erworbenen Impfschutz zu 
verstärken.


